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Käm/379/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 16.03.2016 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Niederschrift -öT- 16.03.2016 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Protokoll des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 16.03.2016 hat in der Sitzung vom 
13.04.2016 aufgelegen. Einwände wurden nicht erhoben. 
Die Niederschrift wird somit genehmigt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 X nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Kämmerei 

 
 
Fürth, 04.04.2016 

Ö  1Ö  1
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__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Kämmerei 
Ranisavljevic, Zaklina 

Telefon: 
(0911) 974 - 1371 
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PSB/081/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

 Einrichtung neuer Vorklassen zum Berufsintegrationsjahr (BIJ-V) zum 
Schulhalbjahr 2015/16 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Beschluss ASBS 14.01.2016; Förderrichtlinie BIJ/V 2015 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss stimmt der Einrichtung der zusätzlichen Vorklassen zum Berufsintegrationsjahr 
(BIJ-V) an Fürther Berufsschulen sowie dem Abschluss des dafür notwendigen Vertrages mit der 
ELAN GmbH zu.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Zum Schuljahresbeginn 2015/16 wurden in der Staatlichen Berufsschule I insgesamt sieben 
BIJ-Klassen zu Beschulung von berufsschulpflichtigen Asylbewerber/innen und Flüchtlingen 
gebildet. Bei fünf dieser Klassen handelt es sich um Vorklassen (BIJ-V), bei zweien um das 
zweite Jahr (BIJ-K). Aktuell befinden sich noch rund 105 Schüler/innen in diesen Klassen.  
Das Konzept des bayerischen Kultusministeriums sieht für diese Klassen eine Beschulung 
durch Lehrkräfte der Berufsschule an 2,5 Tagen pro Woche vor. An weiteren 2,5 Tagen werden 
die Teilnehmer/innen durch einen externen Kooperationspartner betreut, der ebenso 
Sprachförderung leistet und darüber hinaus die junge Menschen sozialpädagogisch betreut. Die 
Stadt Fürth beauftragt mit der Durchführung dieses externen Teils grundsätzlich die ELAN 
gGmbH. 
Aufgrund der weiter steigenden Flüchtlingszahlen müssen nun zum Schulhalbjahr weitere 
Klassen gebildet werden. Als Standort kommen nun auch die anderen beiden Berufsschule 
sowie die FOS/BOS in Betracht.  
Für die Bildung von sechs zusätzlichen Klassen müssen durch das PSB Fördermittel i.H.v. rund 
300.000 Euro bei der Regierung von Mittelfranken beantragt werden. Für die Durchführung des 
externen Teils der Klassen muss ein Vertrag mit der ELAN GmbH i.H.v. rund 292.000 Euro 
geschlossen werden. Städtische Mittel sind für diese Klassen nicht notwendig. 
 
 
Finanzierung: 
 

Ö  2Ö  2
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Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Projektbüro für Schule und Bildung 

 
 
Fürth, 18.03.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Projektbüro für Schule und Bildung 
Bronnenmeyer, Veit 

Telefon: 
(0911) 974-1015 

 

7



Beschlussvorlage 
 

Seite 3 von 3 
 

 

8



Ö  2Ö  2

9



Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmbw.bayern.de Salvatorstraße 2 ∙ 80333 München 
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 

 
 
 
 

   

G:\StMBW\Abteilungen\Abteilung VI\Referat 
VI_1\Themenbereiche\11_Asylbewerber\KMS_VM\2015_06_KMS_BIJ_V_2015_2016\2015_06_KMS_BIJ_V_2015_2016_R.docx 

ENTWURF 

Datum: 29.06.2015 
   
Entwurf erstellt/geprüft: 
Meyer-Huppmann_S 
   
Reinschrift erstellt/geprüft: 
 
   
Reinschrift versandt: 
 
   
Reinschrift gefaxt: 
 
   
Reinschrift an E-Mail: 
 
   
 

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
80327 München 

VI.1 - VI.3 - MR Wallner - 
VI.7 - II.1 - II.2 - VI 

Per OWA: 
 
An den Bereich Schulen  
der Regierungen 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 29.06.2015 
 BS 9400.10-1-7a.085 817  Telefon: 089 2186 2781 
  Name: H. Meyer-Huppmann 

 
 
 
Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr BIJ/V im Schuljahr 2015/2016  
Anlage: Antragsformular (Excel-Datei) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Freistaat Bayern gewährt im Schuljahr 2015/2016 nach Maßgabe die-

ses Schreibens und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen 

insbesondere der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Frei-

staates Bayern an kommunale Körperschaften (VVK) und der Allgemeinen  

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

bzw. der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-

förderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) Zuwendungen für die 

Förderung der Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr (BIJ/V). Die Förderung 

erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

1. Zweck der Zuwendung 

Für berufsschulpflichtige Jugendliche mit Migrationshintergrund, die nicht 

über hinreichende Sprachkenntnisse verfügen, um einem deutschsprachi-

gen Unterricht zu folgen, sollen zunächst im Rahmen einer Vorklasse zum 

BIJ (BIJ/V) die nötigen Grundkenntnisse insbesondere im Bereich der 

Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Ö  2Ö  2
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Sprache vermittelt werden. Zielgruppe sind vor allem berufsschulpflichtige 

Asylbewerber und Flüchtlinge und andere Jugendliche, die nach  

Bayern zugezogen sind und über keine oder nur geringe Deutschkennt-

nisse verfügen. Die Maßnahme soll ihnen den Einstieg in das berufliche 

Bildungssystem ermöglichen und das ganze Spektrum möglicher Bildungs-

abschlüsse eröffnen. 

 

2. Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger können die Sachaufwandsträger öffentlicher oder 

staatlich anerkannter Berufsschulen oder Berufsschulen zur sonderpäda-

gogischen Förderung sein (im Folgenden „Träger“). 

 

3. Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Einrichtung von BIJ/V-Klassen an Berufsschulen und 

Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung. Die Förderung bezieht 

sich auf den Beitrag der durch die Träger eingebracht wird.  

 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Im Projektzeitraum muss an der Schule eine nach den schulrechtlichen 

Bestimmungen gebildete BIJ/V-Klasse bestehen. 

 

4.2 An einem BIJ/V können Jugendliche entsprechend der Zielgruppe mit 

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Bayern teilnehmen. 

 

4.3 Zur Bildung einer Klasse sind mindestens 16 Schülerinnen und Schüler 

erforderlich. Eine Unterschreitung der Schülermindestzahl am maßgeb-

lichen Stichtag (20. Oktober 2015) ist nicht förderschädlich, wenn die 

als Schulaufsicht zuständige Regierung eine Unterschreitung zulässt. 

 

4.4 Der Unterricht wird in enger Absprache zwischen Berufsschule und 

dem vom Träger gestellten Personal (z.B. Eigenpersonal des Trägers 

oder Personal eines externen Kooperationspartners) erteilt. Dieses 

Personal des Trägers bringt mindestens 20 Lehrerstunden pro Woche 

ein (i.d.R. v.a. sprachliche Förderung bzw. Alphabetisierung), nach 

Möglichkeit ebenfalls an der Berufsschule. Von den Lehrkräften der Be-
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rufsschule werden 17 Wochenstunden erteilt. Die Stundentafel sieht bei 

Standorten mit nur einer Klasse des BIJ/V mindestens 23 Unterrichts-

stunden pro Woche vor. Bei zwei Klassen des BIJ/V an einem Standort 

soll die Stundentafel mindestens 27 Stunden Unterricht in der Woche 

ausweisen. Somit können z.B. Gruppenteilungen vorgenommen wer-

den oder Unterricht in Teamteaching erfolgen. 

Die vom Träger eingesetzten Lehrkräfte verfügen über einschlägige 

Qualifikationen, die vom Zuwendungsempfänger in Bezug auf die 

Rahmenbedingungen vor Ort konkretisiert werden. 

Besondere Bedeutung hat neben dem Spracherwerb und der Sprach-

förderung auch der Bereich Mathematik/Rechnen, der im Hinblick auf 

die Ausbildungsreife der jungen Menschen von Anfang an intensiv 

geschult werden muss. 

Weitere Inhalte des Unterrichts sind die Bereiche Sozialkunde, Ethik, 

„Lebenskunde“, Datenverarbeitung und Landeskunde. Zusätzlich emp-

fehlen sich Sportunterricht und fachlicher Unterricht, der i.d.R. über 

praktische Tätigkeiten zur Berufsorientierung beitragen soll.  

Die Schulen können die Inhalte Fächern zuordnen. 

Der gesamte Unterricht folgt dem Ansatz der integrierten Sprachförde-

rung und dem Prinzip der sprachsensiblen Unterrichtsgestaltung (Be-

rufssprache Deutsch). Dieser Aufgabe nehmen sich beide Partner ge-

meinsam an. Dazu ist eine enge Absprache im Lehrerteam - auch mit 

dem vom Träger gestellten Personal - unbedingt notwendig. 

  

4.5 Ein sozialpädagogisches Betreuungskonzept ist im Rahmen des BIJ/V 

vorzusehen. I.d.R. wird die sozialpädagogische Betreuung durch den 

Träger gewährleistet. 
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5. Art und Höhe der Förderung 

5.1 Art der Förderung 

Die Zuwendung wird als Fehlbedarfsfinanzierung zur Projektförderung 

gewährt. 

 

5.2 Zuwendungsfähige Kosten 

Zuwendungsfähig sind ausschließlich die nachfolgend aufgeführten 

Ausgaben: 

 

5.2.1 Vergütungen für Eigenpersonal einschließlich Arbeitgeberanteile: 

Für die Projektumsetzung erforderliche direkte Personalkosten 

des Trägers, z.B. für die sozialpädagogische Betreuung der Schü-

ler durch Eigenpersonal des Trägers, können in Höhe der tatsäch-

lich entstandenen, auf das Projekt entfallenden Kosten angesetzt 

werden. 

Reise- und Dienstreisekosten des Eigenpersonals können ent-

sprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz in der jeweils 

gültigen Fassung angesetzt werden. 

 

5.2.2 Honorare für Fremdpersonal: 

Honorare für Bildungs- und Betreuungspersonal sind im Umfang 

der tatsächlich entstandenen Kosten in angemessener Höhe an-

zusetzen. 

 

5.2.3 Ausgaben für Kooperationspartner: 

Bedient sich der Zuwendungsempfänger bei der Durchführung 

des Projekts oder einzelner Projektbestandteile eines Dritten 

(„Kooperationspartner“), so sind die hierfür getätigten Aufwendun-

gen in Höhe der tatsächlich entstanden Kosten in angemessener 

Höhe zuwendungsfähig. 

 

5.2.4 Indirekte Kosten und Ausgaben: 

Für die indirekten Kosten sind pauschal 2,5 v.H. der zuwendungs-

fähigen direkten Kosten gemäß 5.2.1 – 5.2.3 anzusetzen. 
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5.3 Höhe der Förderung 

Die Förderung erfolgt mit bis zu 50.000 € je Klasse. 

 

5.4 Mehrfachförderung 

Eine Förderung ist ausgeschlossen für Projekte, die von anderer Stelle Zu-

wendungen erhalten. 

 

6. Verfahren 

6.1 Antragsverfahren 

Der Antrag auf Förderung ist zusammen mit einem Finanzierungsplan 

bis zum 15. September schriftlich bei der zuständigen Bezirksregierung 

einzureichen (vgl. Antragsformular als Excel-Datei in der Anlage). 

Eine spätere Antragstellung bedarf der Einzelfallprüfung. 

 

6.2 Bewilligungsverfahren 

Über die Bewilligung entscheidet die zuständige Bezirksregierung. 

Ein Anspruch auf Förderung ist mit der schulorganisatorischen Errich-

tung der Klassen nicht verbunden. 

 

6.3 Auszahlungsverfahren 

Für die Auszahlungen ist die zuständige Bezirksregierung zuständig. 

 

Ein Teil der bewilligten Zuwendung (ca. 4/11) wird im letzten Quartal 

des Jahres 2015 zugewiesen, der verbleibende Rest nach Prüfung der 

Verwendungsnachweise. 

 

6.4 Verwendungsnachweise 

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 6 Monaten nach Er-

füllung des Verwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 

sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilli-

gungsbehörde nachzuweisen. 

 

Bei  kommunalen Zuwendungsempfängern kann ggf. auch die Möglich-

keit der Verwendungsbestätigung (sog. „einfacher Verwendungsnach-

weis“) nach Muster 4a zu Art. 44 BayHO Anwendung finden. 
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7. Sonstiges 

Lehrkräften, die mit der Betreuung des BIJ/V befasst sind, wird eine An-

rechnungsstunde für die Durchführung des Projekts gewährt. 

 

Die allgemeine Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns gem. VV  

Nr. 1.3 zu Art. 44 BayHO ist erfolgt. 

 

8. Geltungszeitraum 

Diese Regelungen gelten für das Schuljahr 2015/2016. 

 

Bitte leiten Sie dieses Schreiben an die Berufsschulen und die zugehörigen 

Sachaufwandsträger weiter, an denen die Einrichtung einer oder mehrerer 

Klassen des BIJ/V genehmigt wurde. 

 

Die Qualität der kooperativen Klassen hängt maßgeblich von einer umfas-

senden und passgenauen Leistungsbeschreibung ab, die die Vorgaben 

dieses Schreibens entsprechend der Rahmenbedingungen vor Ort präzi-

siert. Die Schulen werden daher gebeten, die Träger des Schulaufwands 

bei der Erstellung dieser Leistungsbeschreibung nach Kräften zu unterstüt-

zen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  German Denneborg 

Ministerialdirigent 
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 Verfügung zum Antrag 
 
 

Antragsteller 

Stadtratsgruppe DIE LINKE 
Antragsnummer 

AG/0729/2016 
Antragsdatum 

09.03.2016 

Gegenstand des Antrags 

Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 
09.03.2016 - Waffenbesitz von Nazis 

Bearbeiter 

Anita Egermeier 

 
 

I. Gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister wird der Antrag wie folgt behandelt: 

 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 

am 13.04.2016     

 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Mail an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion/Gruppe 
2. Mail an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. Mail an alle Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, 

BMPA/StR 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 

III. Z. A. 

 

Fürth, 16.03.2016 
BMPA/SD 
I.A. 
gez. Egermeier 
 
 
  1095/1096 
 
 
 
 

Ö  3Ö  3
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OA/180/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorlage zum Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 09.03.16 - Waffenbesitz 
von Nazis 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss nimmt  die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Waffengesetz (WaffG) setzt die Erteilung einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis u.a. voraus, dass der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) besitzt. 
 
Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG besitzen z.B. die erforderliche Zuverlässigkeit in der Regel 
Personen nicht, die einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder 
unterstützen oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt haben, die  
 

a) gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder  
b) gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche 

Zusammenleben der Völker, gerichtet sind (…) 
 
Im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 5 Abs. 5 WaffG werden folgende Auskünfte 
eingeholt  
 

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister; 
2. die Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister hinsichtlich 

der in Abs. 2 Nr. 1 genannten Straftaten; 
3. die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, ob Tatsachen bekannt sind, die 

Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen; (…) 
 
Soweit sich aus der Stellungnahme der Polizei Hinweise auf einen rechtsextremistischen 
Hintergrund ergeben, erfolgt auch eine Anfrage bei dem Bayer. Landesamt für 

Ö  3.1Ö  3.1
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Verfassungsschutz (bei sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen und im Waffenhandel 
obligatorisch). 
 
Die Zuverlässigkeit wird bei Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis spätestens nach 3 
Jahren erneut überprüft (§ 4 Abs. 4 WaffG). Darüber hinaus teilen die Polizei (§ 40 Abs. 3 PAG) 
und die Staatsanwaltschaft auch von sich aus Erkenntnisse mit, die auf einen Wegfall der 
waffenrechtlichen Zuverlässigkeit hindeuten. 
 
Im Januar 2016 teilte das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr über 
die Regierung von Mittelfranken 11 Personen aus Mittelfranken mit, welche Inhaber einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis sind und bei denen ein rechtsextremistischer Hintergrund 
vorhanden sein soll. Keine dieser Personen war jedoch in Fürth wohnhaft. 
 
Mit Bescheid vom 07.12.2015 hat das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz den 
Antrag eines Sportschützen auf Erteilung einer Waffenbesitzkarte (grün) und einer 
Waffenbesitzkarte (gelb) abgelehnt, da im Rahmen der Antragsprüfung ermittelt wurde, dass 
dieser einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgt oder unterstützt bzw. 
in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung gerichtet sind bzw. waren. 
 
Weiterhin wurde Bescheid vom 10.03.2015 die waffenrechtliche Erlaubnis (2 
Waffenbesitzkarten) eines nicht mehr aktiven Jägers mit rechtsextremistischem Hintergrund 
(rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung wegen Volksverhetzung) nach § 45 WaffG 
widerrufen. 
 
Weitere Erkenntnisse über Personen mit rechtextremistischem Hintergrund, welche Inhaber 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind, liegen hier aktuell nicht vor. 

 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 
 
Fürth, 24.03.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
 

 
 

 

21



Beschlussvorlage 
 

Seite 3 von 3 
 

 

22



 Beschlussvorlage 
 

Seite 1 von 3 
 

JgA/260/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Sanierung/Bauliche Veränderungen im Kindergarten IX Finkenschlag 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

1 Kostenschätzung (Stand 22.01.2016)  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Sicherung des 1-gruppigen Kindergartens wird die Bereitstellung der erforderlichen 
Haushaltsmittel für die Teilsanierung bzw. baulichen Veränderungen genehmigt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der (Schul-)Kindergarten IX Finkenschlag ist seit 1973 im Schulgebäude der Dr.-Gustav-
Schickedanz Mittelschule untergebracht. Im Rahmen der Aufsicht und Beratung gem. § 46 SGB 
VIII wurde 2014 und 2015 von der Regierung von Mittelfranken eine erhebliche 
Sanierungsbedürftigkeit und gravierende Mängel bei Raumkonzept, Schall- und Wärmeschutz 
festgestellt, die zur Sicherung und Weiterführung der Betriebserlaubnis behoben werden 
müssen.  
Die von der Gebäudewirtschaft erstellte Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von  
33.500 € aus, die bisher nicht veranschlagt und daher unterjährig bereitzustellen sind. Die mit 
der Regierung von Mittelfranken abgesprochenen Maßnahmen sichern mittelfristig den Bestand 
der Einrichtung. Die Kindergartenplätze werden zur Sicherung der Vollversorgung benötigt 
.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten      33.500 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Ö  4Ö  4
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Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien 
von  

04.04.2016 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard 04.04.2016 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 
 
Fürth, 06.04.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien 
Schnitzer, Hermann 

Telefon: 
(0911) 974-1510 
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Th/019/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Kulturausschuss 17.03.2016 öffentlich - Beschluss 
Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 
Stadtrat 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Erhöhung der Abonnement- und Eintrittspreise ab der Spielzeit 2016/17 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Übersicht über die vorgeschlagenen Abonnement- und Eintrittspreise 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss / der Finanz- und Verwaltungsausschuss / der Stadtrat stimmt der 
Erhöhung der Abonnement- und Eintrittspreise ab der Spielzeit 2016/17 zu.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Zur Deckung gestiegener Kosten des Spielbetriebes und des Kombi-Tickets sollen die 
Abonnement- und Eintrittspreise moderat erhöht werden.  
Die Anpassung soll in allen Mieten um durchschnittlich 5,2 % erfolgen. Im Freien Verkauf sollen 
die Ticketpreise um 2,- € in den Platzkategorien I und II sowie um 1,- € in den Kategorien III und 
IV angehoben werden (durchschnittlich ca. 4 %). 
Die Abonnement- und Einzelpreise für die Platzkategorie V (Seitenplätze 2. Rang) bleiben 
unverändert, ebenso die Preise für die Schulplatzmiete und das Kinder- und Jugendtheater. 
Aufgrund der vorgeschlagenen Preiserhöhung kalkuliert das Theater mit einer 
Einnahmeerhöhung von ca. 80.000,- €. 
  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

Ö  5Ö  5
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wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Stadttheater 

 
 
Fürth, 08.03.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadttheater 
Reher, Thomas 

Telefon: 
(0911) 974-2406 
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 Vorgeschlagene Abonnementpreise ab Spielzeit 2016/17  
 

Premierenabo (Abo P, 4 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  124,- €  neu: 130,- €  +   4,8 % 
 2. Preiskategorie: alt: 110,- €  neu: 116,- €  +   5,5 % 
 3. Preiskategorie: alt:   96,- €  neu: 100,- €  +   4,2 % 
 4. Preiskategorie: alt:   74,- €  neu:    78,- €  +   5,4 % 
  

Gemischte Abonnements (Abo A, C, D und F, je 8 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  216,- €  neu: 226,- €  +   4,6 % 
 2. Preiskategorie: alt: 188,- €  neu: 198,- €  +   5,3 % 
 3. Preiskategorie: alt: 156,- €  neu: 164,- €  +   5,1 % 
 4. Preiskategorie: alt: 128,- €  neu:  136,- €  +   6,3 % 
 

Kleine Gemischte Abonnements (Abo A1/A2, C1/C2, D1/D2 und F1/F2, je 4 
Vorstellungen) 

 1. Preiskategorie: alt: 122,- €  neu: 128,- €  +   4,9 % 
 2. Preiskategorie: alt: 106,- €  neu: 112,- €  +   5,7 % 
 3. Preiskategorie: alt:   88,- €  neu:   92,- €  +   4,5 % 
 4. Preiskategorie: alt:    72,- €  neu:   76,- €  +   5,6 % 
 

Schauspielabonnement (Abo B1 und B2, je 8 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  172,- €  neu: 182,- €  +   5,8 % 
 2. Preiskategorie: alt: 152,- €  neu: 162,- €  +   6,6 % 
 3. Preiskategorie: alt: 128,- €  neu: 136,- €  +   6,3 % 
 4. Preiskategorie: alt: 100,- €  neu:  108,- €  +   8,0 % 
 

Konzertabonnement K1 (8 Konzerte) 
 1. Preiskategorie: alt:  204,- €  neu: 214,- €  +   4,9 % 
 2. Preiskategorie: alt: 188,- €  neu: 198,- €  +   5,3 % 
 3. Preiskategorie: alt: 160,- €  neu: 168,- €  +   5,0 % 
 4. Preiskategorie: alt: 124,- €  neu:  132,- €  +   6,5 % 
 

Konzertabonnement K2 (4 Konzerte) 
 1. Preiskategorie: alt:  116,- €  neu: 122,- €  +   5,2 % 
 2. Preiskategorie: alt: 108,- €  neu: 114,- €  +   5,6 % 
 3. Preiskategorie: alt:   94,- €  neu:   98,- €  +   4,3 % 
 4. Preiskategorie: alt:   72,- €  neu:    76,- €  +   5,6 % 
 

Tanztheater (T1, T2, T3, T4 und T5, je 4 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  148,- €  neu: 156,- €  +   5,4 % 
 2. Preiskategorie: alt: 134,- €  neu: 142,- €  +   6,0 % 
 3. Preiskategorie: alt: 110,- €  neu: 114,- €  +   3,6 % 
 4. Preiskategorie: alt:   88,- €  neu:    92,- €  +   4,5 % 
 

Komödienabonnement (E1 und E2, je 6 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  165,- €  neu: 174,- €  +   5,5 % 
 2. Preiskategorie: alt: 147,- €  neu: 156,- €  +   6,1 % 
 3. Preiskategorie: alt: 129,- €  neu: 135,- €  +   4,7 % 
 4. Preiskategorie: alt: 105,- €  neu:  111,- €  +   5,7 % 
 

Opernring (OR, je 4 Vorstellungen) 
 1. Preiskategorie: alt:  146,- €  neu: 154,- €  +   5,5 % 
 2. Preiskategorie: alt: 132,- €  neu: 140,- €  +   6,1 % 
 3. Preiskategorie: alt: 114,- €  neu: 118,- €  +   3,5 % 
 4. Preiskategorie: alt:   92,- €  neu:    96,- €  +   4,3 % 

Ö  5Ö  5
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 Vorgeschlagene Ticket-Einzelpreise ab Spielzeit 2016/17  
 

Preisgruppe blau: alt: 31,- € / 29,- € / 26,- € / 21,- € / 11,- €    
neu: 33,- € / 31,- € / 27,- € / 22,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe rot: alt: 36,- € / 33,- € / 29,- € / 23,- € / 11,- €   
neu: 38,- € / 35,- € / 30,- € / 24,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe weiß: alt:  40,- € / 36,- € / 31,- € / 24,- € / 11,- €    
neu: 42,- € / 38,- € / 32,- € / 25,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe silber: alt:  46,- € / 42,- € / 35,- € / 26,- € / 11,- €  
neu: 48,- € / 44,- € / 36,- € / 27,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe gold: alt:  51,- € / 45,- € / 37,- € / 28,- € / 11,- € 
 neu: 53,- € / 47,- € / 38,- € / 29,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe gala: alt:  56,- € / 50,- € / 42,- € / 30,- € / 11,- € 
 neu: 58,- € / 52,- € / 43,- € / 31,- € / 11,- € 
 

 Preisgruppe platin: alt:  62,- € / 56,- € / 46,- € / 33,- € / 11,- € 
      neu: 64,- € / 58,- € / 47,- € / 34,- € / 11,- € 
 
 Kindertheater:  alt: 12,- € / 12,- € / 10,- € / 10,- € / 10,- €    

neu: keine Erhöhung 
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K/066/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Kulturausschuss 17.03.2016 öffentlich - Beschluss 
Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Erhöhung der Mietpreise des Stadttheaters 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss beschließt die Mietpreise des Stadttheaters ab 1.1.2017 wie vorgeschlagen 
zu erhöhen.  
Deshalb ist das Budget des Kulturamts an die tatsächlich anfallenden Zahlungen für Mieten im 
Stadttheater anzupassen.  
HHST 3430.67989999 Verwaltungsleistungen – innere Verrechnung: 
Ansatz 2016                                    Erhöhung                                                      Ansatz 2017  
28.359 €                                         + 6.450 €                                                        34.809 € 
 

 
Sachverhalt: 
 
Das Stadttheater plant zum 1.1.2017 die Mietpreise für kulturelle Vermietungen entsprechend 
der gestiegenen Personal- und Sachkosten zu erhöhen. Der derzeitige Mietpreis von 3.500 € 
inkl. Ticketing bzw. 2.600 € ohne Ticketing wird sich demzufolge erhöhen auf 3.800 € bzw. 
2.950 €. Diese Erhöhung muss sich im Kulturamtsbudget abbilden, zumal der Ansatz schon 
über Jahre hinweg die tatsächlichen Ausgaben nicht gedeckt hat und auch bei der 
Mieterhöhung 2012 nicht angepasst wurde. 
 
Übersicht Mietzahlungen vom Kulturamt an Stadttheater (bis 2015 eigene HHSt 3430.7097) 
 

Jahr Zahl der VA Ansatz Tatsächliche Zahlung Fehlbetrag 

2011 4 4.100 € 10.339 € -6.239 € 

2012 3 4.100 € 6.100 € -2.000 € 

2013 4* 4.100 € 14.400 € -10.300 € 

2014 4* 4.100 € 13.100 € -9.000 € 

2015 4*  4.100 € 13.100 € -9.000 € 

2016 3 4.100 € kalk. 10.000 € kalk. -  5.900 € 

Ø 2011-2016 4* 4.100 € 11.200 €  

2017 3 geplant  
(2 mit /1 ohne) 

10.550 €   

*3 VA mit Ticketing / 1 ohne 

Ö  6Ö  6
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Hinweis 
 
Das Kulturamt mietet das Stadttheater an für:  
 
- Eigenveranstaltungen bei Festivals 
- Konzerte der Musikschule Fürth (z.B. April Scherzo, Jahreskonzert) 
- Konzerte der Jungen Fürther Streichhölzer 
 
Die Musikschule und die Jungen Fürther Streichhölzer zahlen keine Raummiete für ihre 
Veranstaltungen, sondern diese wird als Kulturförderung vom Kulturamt übernommen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten 6450 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst. 3430.67989999 Budget-Nr. 41000 im x Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Kulturamt 

 
 
Fürth, 08.03.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Kulturamt 
Floritz, Claudia 

Telefon: 
(0911) 974-1680 
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Rf. V/508/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHPl. sowie Umsetzung der Mittel auf 
HHSt. 5900.9507.0000 für die Einrichtung von Radfahrschutzstreifen in der 
Straße Am Europakanal und Forsthausstraße 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

1 Antrag an das Finanzreferat vom 16.03.2016 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Freigabe der Maßnahme 
„Radfahrschutzstreifen in der Straße Am Europakanal und Forsthausstraße“  nach Nr. 6.1 VVHPl 
sowie die Umsetzung der Mittel i.H.v. 110.000,-- € auf HHSt. 5900.9507.0000. Die Freigabe 
erfolgt vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf den beiliegenden Antrag wird verwiesen. Das Finanzreferat befürwortet den Antrag.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 110.000 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst. 5900.9507.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Referat V 

 

Ö  7Ö  7
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Fürth, 06.04.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat V 
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Rf. V/510/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHPl. sowie Bereitstellung 
überplanmäßiger Mittel bei HHSt. 5899.9401.1000  für die Herstellung eines 
Ersatzspielplatzes im Südstadtpark 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

1 Antrag an das Finanzreferat vom 17.03.2016 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Freigabe der Maßnahme „Herstellung 
eines Ersatzspielplatzes im Südstadtpark“  nach Nr. 6.1 VVHPl. sowie die Bereitstellung 
überplanmäßiger Mittel i.H. von 9.553,07 € bei HHSt. 5899.9401.1000.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf den beiliegenden Antrag wird verwiesen. Das Finanzreferat befürwortet den Antrag.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 9.553,07 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst.9199.2980.0000 
      

Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Referat V 

 

Ö  8Ö  8
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Fürth, 06.04.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat V 
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Rf. V/509/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss  öffentlich - Beschluss 

 
 

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei HHSt. 2954.9506.0000 für die 
Außenanlagen der GS Hans-Sachs-Straße 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

1 Antrag an das Finanzreferat vom 22.03.2016 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei 
HHSt. 2954.9506.0000 i.H.v. 12.300,00 € für die Umgestaltung der Außenanlagen der GS Hans-
Sachs-Straße.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss ist für die Genehmigung der Mittel i.H.v. 12.300,00 € 
zuständig, da auf der genannten Haushaltsstelle bereits 50.000,00 € bereitgestellt wurden.  Auf 
den beigefügten Antrag an das Finanzreferat wird verwiesen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 12.300 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst.21119501100HR 
     

Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Referat V 

Ö  9Ö  9
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Fürth, 06.04.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat V 
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GWF/195/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.04.2016 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 13.04.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Jahresabschluss eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth" (GWF) 2007 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Bilanz 2007, Gewinn- und Verlustrechnung 2006, Anhang, Lagebericht, Stellungnahme der 
Kämmerei 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss 2007 der GWF und verweist ihn gemäß § 10, 
Abs. 1 Betriebsführungsrichtlinie für die Gebäudewirtschaft an die örtliche Rechnungsprüfung.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 9 Abs. 3 Betriebsführungsrichtlinie für die Gebäudewirtschaft ist ein Jahresabschluss 
zu erstellen. 
 
Der Jahresabschluss 2007 (Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht) weist eine Bilanzsumme von 
22.522.143,20 € aus und schließt mit einem Verlust von  94.742,10 € (Vorjahr 140.139.08 €) ab. 
Der Verlust setzt sich wie schon 2006 überwiegend zusammen aus bislang nicht 
finanzwirksamen Kosten aus Personalrückstellungen (Urlaub, Altersteilzeit) und 
Abschreibungen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten       € x nein  ja 94.742,10 € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 

Ö  10Ö  10
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Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 

 
 
Fürth, 07.04.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Ruhhammer, Albert 

Telefon: 
(0911) 974-3450 
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